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erhält, die Sache, auf die es ankommt, um die es sich handelt, im vierten 
Fall: es galt einen verzweifelten Sprung.

3. Nachahmen. Der Unterschied zwischen nachahmen mit dem 3. 
und mit dem 4. Falle ist nicht leicht faßbar. Wenn P erson und Sache zugleich 
genannt sind, ist nach § 209 die Fügung klar: Er denkt es den Menschen 
nachzuahmen; doch ist dafür jetzt nachmachen häufiger, und zwar nicht nur 
in der Umgangssprache. Falls nur eine einzelne Ergänzung genannt ist, 
befremdet uns heute der bloße Dativ der Sache, selbst wenn die Sache per
sönlich gedacht werden kann und etwas Hochstehendes, Vorbildliches be
zeichnet; Der Landbebauer (!) ahmte ihrem Vorbilde nach (J ensen); und 
musterhaft ist vielmehr Goethes S atz: Jeder ahmt die Natur in seiner Weise 
nach. Ein feiner Unterschied wird zwischen dem Dativ und dem Akkusativ 
der P erson gemacht, wie er wohl seit Herder immer schärfer beobachtet 
und jetzt durchaus gewahrt wird, so nämlich, daß nachahmen mit dem 
Dativ der P erson gleich nachstreben, -eifern ist, nachahmen mit dem Akku
sativ aber gleich nachbilden, kopieren. Fast alle Dichter ahmen jetzt dem 
Norweger Ibsen nach, d. h. so lange er nur ihr Muster und sie selbständigen 
Geistes sind; sonst ahmen sie ihn nach, wie Hagedorn den Horaz oder —  
der König des Wäschervolkes in P aris an M itfasten 1891 nach der T ägl. R. 
Carnot den Präsidenten der Republik, nachgeahmt hat. I m allgemeinen 
muß man jedoch sagen, daß nachahmen mit Dativ der P erson immer sel
tener wird gegenüber Wörtern wie nacheifern, -streben und gegenüber 
seiner Verbindung mit dem Akkusativ. Vor allem darf man den Akkusativ 
nicht von den Fällen ausschließen wollen, wo nur die Nachahmung einer 
P erson in einem besonders genannten Stücke gemeint ist. W ie z. B. P . Richter 
geschrieben hat: So ahme die Mutter darin die Altmutter nach, so auch 
Goethe: So möcht ich doch auch darin meinen König nachahmen und euer 
Sachwalter sein. T rotzdem bleibt aber die neue Formel des Kanzleistils 
(vgl. oben § 141 Anm.) häßlich: Ein Kommunist, d e r  . . . . . .  im April 1871 
in Nachahmung vieler seiner Kameraden dem Kriegsminister der K om 
mune seine Dienste anbot. Von nachäffen steht in der J ug. 26: Wenn der 
Alte ohnmächtige Worte der W ut hervorstieß, äffte sie ihm nach.

§ 215. Eine Reihe von Zeitwörtern läßt eine doppelte Fügung bei 
wesentlich gleicher Bedeutung zu.

1. Bedeuten. Der vierte Fall steht ohne Angabe des Gegenstandes, 
worüber jemand bedeutet wird, oder wenn diese Angabe in einer präposi
tionalen Wendung oder einem Adverb gemacht ist. Er fragte, was es gäbe; 
Sie bedeutete (bekehrte) ihn, ich stand auf. —  Therese bedeutete den Ver
walter in allem. So bedeutete er auch den Markese (Goethe). Wenn die 
Ergänzung in einem daß-Satz gegeben ist, einem I nfinitiv, einer abhän
gigen Frage oder einem äußerlich unabhängigen S atze, so kann ebenso gut 
der dritte als der vierte Fall stehen: Sie ließ sie bedeuten (anweisen), daß 
sie nach Delhi entfliehen müsse. Paulet bedeutet ihr durch Zeichen, daß 
es ein Verzeichnis der —  Dinge enthalte (Schiller). Er bedeutete mich, 
was man verlange. Sie bedeutete mir, was sie fürchte usw. Dem Hirten
bub bedeutete sie, nichts zu sagen (Hansjakob). Der Unterschied in der 
Bedeutung besteht ersichtlich nur bei Satz-Ergänzung, je nachdem, ob diese


